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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.08.2004

Rechtssatz

Jedes Missachten des Lichtzeichens ?rotes Licht" ist in erhöhtem Maß geeignet, Belange der Verkehrssicherheit zu

beeinträchtigen, auch wenn sich eine vom Berufungswerber für den Fall der Richtigkeit des Tatvorwurfs behauptete

akute Gefährdung anderer Straßenbenützer nicht ergeben sollte.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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